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Pressemitteilung  

Achenbach zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von  
19.360.760,79 Euro an Albrecht verurteilt 
 

Mit Urteil vom 20.01.2015 hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf den 

Kunsthändler Helge Achenbach zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 

19.360.760,70 Euro an die fünf Erben von Berthold Albrecht verurteilt. 

 

Die Kammer ist davon ausgegangen, dass Helge Achenbach und Berthold Albrecht 

sich dahingehend geeinigt haben, dass Helge Achenbach für den Ankauf von Ge-

mälden und Skulpturen eine Provision in Höhe von 5 Prozent des Nettokaufpreises 

und für den Ankauf von Oldtimern eine Provision von 3 Prozent des Nettokaufpreises 

erhalten sollte. Ab dem Jahre 2007 erwarb der Kunsthändler Helge Achenbach dann 

21 Kunstwerke zu einem Gesamtkaufpreis von 24.083.957,35 Euro und elf Oldtimer 

zu einem Gesamtkaufpreis von 48.116.969,54 Euro, jeweils zuzüglich Mehrwertsteu-

er. Diese Kaufpreise rechnete er nicht in gleicher Höhe gegenüber Berthold Albrecht 

ab, sondern nahm nach eigenem Ermessen einen Aufschlag vor, so dass Berthold 

Albrecht einschließlich Mehrwertsteuer für die Kunstwerke 33.651.193,97 Euro und 

für die Oldtimer 63.295.474,85 Euro an Helge Achenbach zahlte. Damit leistete Ber-

thold Albrecht insgesamt 19.360.760,79 Euro mehr, nämlich 6.886.517,67 € für die 

Kunstwerke und 12.474.243,12 Euro für die Oldtimer, als Helge Achenbach an die 

Veräußerer gezahlt hatte. 

 

Die Kammer hat ausgeführt, dass Helge Achenbach zu diesen Aufschlägen nicht 

berechtigt war, weil er seinen Vertragspartner Berthold Achenbach nicht darüber 

informiert hat. Es sei lebensfremd und widersprüchlich, dass die Aufschläge Aus-

gleich für ein Rückgaberecht von Berthold Albrecht gewesen sein sollen. Hätte es ein 

Rückgaberecht für die Kunst und die Fahrzeuge gegeben, hätte der Unternehmer 

Berthold Albrecht seine Angehörigen bei fortschreitender Verschlechterung seines 

Gesundheitszustandes darüber informiert. Ein in das Ermessen von Helge Achen-

bach gestelltes Recht zum Preisaufschlag habe die Intention von Berthold Albrecht 

konterkariert, die Einkaufspreise marktangemessen zu halten und nicht durch Nen-

nung seines Namens in die Höhe zu treiben. Die 6. Zivilkammer führt aus: „Kein wirt-

schaftlich einsichtiger Mensch und erst recht nicht eine Unternehmerpersönlichkeit, 

wie sie der Erblasser gewesen ist, hätte sich auf eine solche völlig undurchsichtige 

Preisgestaltung eingelassen.“             
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Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Werdener Straße 1 

40227 Düsseldorf 

Telefon 0211 8306 - 0 

Telefax 0211 87565 1260 

verwaltung@lg-duesseldorf.nrw.de 

www.lg-duesseldorf.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Verkehrsknotenpunkt: 

 Oberbilker Markt  

erreichbar mit  

U-Bahn  

74 / 77 / 79 

Straßenbahn  

706  

Bus 

732 / 736 / 805 / 806 / 817 

 

 


